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7. Abschnitt 

Aufsicht 

Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung 

§ 25. (1) Die FMA hat die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der 
Verordnung (EU) 2015/847 durch 

 1. Kreditinstitute gemäß § 2 Z 1, 

 2. Finanzinstitute gemäß § 2 Z 2 lit. a, die einer Kreditinstitutsgruppe gemäß § 30 BWG oder einer 
von der FMA gemäß § 197 Abs. 1 VAG 2016 zu beaufsichtigenden Gruppe angehören und 

 3. Finanzinstitute gemäß § 2 Z 2 lit. b bis h 

mit dem Ziel zu überwachen, die Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dabei hat sie auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Finanzsystem zu achten. Abweichend von § 1 gelten als Verpflichtete im Sinne dieses 
Abschnittes nur die in Z 1 bis 3 genannten. 

(2) Die FMA hat bei der Ausübung ihrer Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse gemäß diesem 
Bundesgesetz nach einem risikobasierten Ansatz vorzugehen. Sie hat 

 1. die im Inland bestehenden Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung des 
Finanzsystems zu analysieren und zu bewerten, 
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 2. sich hinsichtlich der Häufigkeit und Intensität von Prüfungen vor Ort und außerhalb der 
Räumlichkeiten von Verpflichteten an deren Risikoprofil und den im Inland vorhandenen 
Risiken von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu orientieren, 

 3. das Risikoprofil der Verpflichteten im Hinblick auf Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, 
einschließlich der Risiken der Nichteinhaltung einschlägiger Vorschriften, in regelmäßigen 
Abständen und bei Eintritt wichtiger Ereignisse oder Entwicklungen in der Geschäftsleitung und 
Geschäftstätigkeit des Verpflichteten neu zu bewerten und 

 4. den Ermessensspielräumen, die den Verpflichteten zustehen, Rechnung zu tragen und die 
Risikobewertungen, die diesem Ermessensspielraum zugrunde liegen, sowie die Eignung und 
Umsetzung der internen Strategien, Kontrollen und Verfahren der Verpflichteten in 
angemessener Weise zu überprüfen. 

(3) Die FMA hat bei der Vollziehung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, einschließlich der 
Erlassung von Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und deren Vollziehung, und der 
Verordnung (EU) 2015/847 der europäischen Konvergenz der Aufsichtsinstrumente und 
Aufsichtsverfahren Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck hat sich die FMA an den Tätigkeiten der 
europäischen Aufsichtsbehörden zu beteiligen, die Leitlinien und die Empfehlungen und andere von den 
europäischen Aufsichtsbehörden beschlossenen Maßnahmen anzuwenden. Die FMA kann von den 
Leitlinien und Empfehlungen der europäischen Aufsichtsbehörden abweichen, sofern dafür berechtigte 
Gründe, insbesondere Widerspruch zu bundesgesetzlichen Vorschriften, vorliegen. 

(4) Die FMA hat nach Maßgabe der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und 
(EU) Nr. 1095/2010 mit den europäischen Aufsichtsbehörden und mit den anderen Teilnehmern des 
Europäischen Finanzaufsichtssystems – ESFS gemäß Art. 1 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
zusammenarbeiten und diesen unverzüglich alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach den 
vorgenannten Verordnungen erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, die diese aufgrund der 
Richtlinie (EU) 2015/849 benötigen. 

(5) Die FMA kann mit Behörden in Mitgliedstaaten und Drittländern, die den Aufgaben der FMA 
entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, wechselseitig zusammenarbeiten und alle Informationen 
übermitteln, soweit die Übermittlung der Informationen für die Zwecke der Aufsicht über den 
Finanzmarkt dienlich ist. Darunter fallen auch Informationen über die Aktionäre, die Mitglieder des 
Vorstands, des Aufsichtsrats, des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren der 
Verpflichteten sowie Informationen in Bezug auf die Kunden der Verpflichteten. Die FMA kann von 
ihren bundesgesetzlichen Befugnissen auch ausschließlich für die Zwecke einer Zusammenarbeit oder 
eines Informationsaustausches nach diesem Absatz Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, 
die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine im Inland geltende Vorschrift darstellt. 

(6) Die Übermittlung von Informationen an Behörden in Drittländern gemäß Abs. 5 ist nur zulässig, 
wenn diese einem dem Berufsgeheimnis gemäß der jeweiligen europäischen Rechtsakte, die die Tätigkeit 
von Verpflichteten regeln, gleichwertigen Berufsgeheimnis unterliegen oder sich zu einem solchen 
verpflichtet haben. Wenn Informationen betroffen sind, die der FMA von der zuständigen Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, dürfen diese nur mit der ausdrücklichen Zustimmung dieser 
Behörde und nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behörde zugestimmt hat. Zudem ist die 
Übermittlung nur auf Grund von einer Gegenseitigkeitserklärung oder tatsächlich geleisteter 
Gegenseitigkeit zulässig. 
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